
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 10/2019                                                            Gettorf 15.05.2019 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 15.05.2019 
- 19.30 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

2 

Donnerstag, 16.05.2019 
- 19.00 Uhr - 

Sozialausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

3 

Montag, 20.05.2019 
- 18.00 Uhr - 

Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend und Soziales 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

4 

Montag, 20.05.2019 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Lindau 

Lindenkrug 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 

5 

Donnerstag, 23.05.2019 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

6 

Donnerstag, 23.05.2019 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für soziale und kulturelle  
Angelegenheiten 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

7 

Montag, 27.05.2019 
- 19.30 Uhr - 
 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Gettorf  

Hotel „Stadt Hamburg“ 
Süderstraße 1, 24214 Gettorf 

8 

Dienstag, 28.05.2019 
- 19.00 Uhr - 

Haupt- und Finanzausschuss  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

9 

Dienstag, 28.05.2019 
- 19.30 Uhr - 

Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Mehrzweckraum an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

- 

Dienstag, 28.05.2019 
- 17.00 Uhr - 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Tüttendorf 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

„Alte Schule“ 
Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 

- 

Dienstag, 04.06.2019 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 
der Gemeinde Gettorf 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

- 

Mittwoch,05.06.2019 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

10/11 

Donnerstag, 06.06.2019 
 

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und 
Soziales der Gemeinde Schinkel 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

- 

Dienstag, 18.06.2019 
- 10.00 Uhr - 

Wahlversammlung der Gemeinde Gettorf zur Bildung 
eines Seniorenbeirates 

Hotel „Stadt Hamburg“ 
Süderstraße 1, 24214 Gettorf 

12/13 

 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am 

Mittwoch, dem 5. Juni 2019. 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 02.05.2019 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Mittwoch, 15.05.2019, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.12.2018  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für das Innenbereichs- und  
Entwicklungsgutachten der Gemeinde Neuwittenbek 

 

   

 6. Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010,  
hier: Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Landesverordnung 

 

   

 7. Abschlussbericht des beauftragten Architekten zur Sanierung der  
Klaus-Stein-Halle 

 

   

 8. Information über die laufenden Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich der 
Klaus-Stein-Halle 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 03.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Donnerstag, 16.05.2019, 19:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2019  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Spielplätze in der Gemeinde  

   

 6. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Allgemeiner Sachstand 3. Gruppe 

 

   

 7. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Betriebskostenabrechnungen 2018 Kindertagesstätten Neudorf 

 

   

 8. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Haushalt 2019 Kindertagesstätten Neudorf 

 

   

 9. Beschluss über die Erklärung der Gemeinde zur Unterstützung der CHARTA 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 

 

   

 10. Gestaltung der Internetpräsenz  

   

 
gez. - Vorsitzende -  

Für die Richtigkeit:  
 
S. Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 10.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend und Soziales der Gemeinde Gettorf 
Montag, 20.05.2019, 18:00 Uhr, 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.02.2019  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Vorstellungen 

a) Einrichtungsleitung der Seniorenwohnananlage am Park 
b) Landesverband für mehrfach körperbehinderter Menschen Schleswig-Holstein e.V. 

 

   
 6. Bericht des Jugendbeirates  
   
 7. Bericht des Seniorenbeirates Gettorf  
   
 8. Bericht VHS  
   
 9. Antrag der SPD-Fraktion: Wohnen für Hilfe - Kooperation zwischen Gettorf und dem 

Studentenwerk Kiel 
 

   
 10. Bezuschussung des Projektes der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gettorf "Meine Zeit mit 

Mozart" 
 

   
 11. Neufassung der Satzung der Gemeinde Gettorf für den Betrieb und die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde Gettorf 
 

   
 12. Unterstützung des Projektes zur Weiterentwicklung der KiTa Pädiko zu einem Familien-

zentrum 
 

   
 13. Antrag der SPD-Fraktion: Anpassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüs-

sen bei Ferienfreizeiten der Gemeinde Gettorf vom 17.10.2008 
 

   
 14. Beschluss über die Erklärung der Gemeinde zur Unterstützung der CHARTA zur  

Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 
 

   
 15. Antrag der SPD-Fraktion: Weiterführung Sportentwicklungsplan-Strategische  

Entscheidung 
 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
U. Schwauna  



Nr. 10/2019                                                                                                                                            Seite 5  
 

Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 09.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lindau 
 

Montag, 20.05.2019, 19:30 Uhr, 
 

Lindenkrug, Dorfstraße 46, 24214 Lindau OT Großkönigsförde 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.04.2019  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 
2010, hier: Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Landesverordnung 

 

   

 6. Dörpsmobil  

   

 7. Vollmacht für den Bürgermeister zum Abschluss neuer Pachtverträge  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 08.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Donnerstag, 23.05.2019, 19:30 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Personalangelegenheiten  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.05.2019  

   

 5. Bericht des Bürgermeisters  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Beschluss über die Erklärung der Gemeinde zur Unterstützung der CHARTA 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 

 

   

 7. Beschluss über den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Kofinanzierung eines 
stationären Hospizes in Gettorf 

 

   

 8. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018  

   

 9. Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010,  
hier: Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Landesverordnung 

 

   

 10. Angebote für Aufsteller zu Informationszwecken  

   

 11. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Betriebskostenabrechnungen 2018 Kindertagesstätten Neudorf 

 

   

 12. Gestaltung der Internetpräsenz  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Grundstücksangelegenheiten  

   

 3. Personalangelegenheiten  

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 09.05.2019 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für soziale und kulturelle Angelegenheiten der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 23.05.2019, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.12.2018  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bericht des Seniorenbeirates  

   

 6. Seniorenfahrt  

   

 7. Kindertagesstättenangelegenheiten  

   

 8. Weiterbildungsmaßnahme "Erzieher/in"  

   

 9. Beschluss über die Erklärung der Gemeinde zur Unterstützung der CHARTA 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 

 

   

 10. Neuausrichtung des ÖPNV, hier: Auswirkungen auf die Schülerbeförderung  

   

 11. Internetseite  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
S. Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 10.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Einwohnerversammlung der Gemeinde Gettorf  
 

Montag, 27.05.2019, 19:30 Uhr, 
 

Hotel Stadt Hamburg, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 
 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Gettorf,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an dem Ortsentwicklungskonzept 
der Gemeinde Gettorf 

 

   

 4. Vorstellung von der Projektidee Dörpsmobil  

   

 5. Bericht des Bürgermeisters  

   

 6. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 7. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 
Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu stellen bzw. 
seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der Hauptsatzung der 
Gemeinde Gettorf. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung offen abzustim-
men. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Einwohnerinnen und 
Einwohner abgegeben wird.  
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-
sig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, erfolgt eine 
Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Gettorf.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen und Einwohner 
an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
 

Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 14.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
 

Dienstag, 28.05.2019, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.03.2019  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Modernisierung der Mühle Rosa  

   

 6. Teilnahme am Modellprojekt Smart City in der KielRegion  

   

 7. Ferienbetreuung durch die AWO Gettorf  

   

 8. Neufassung der Satzung der Gemeinde Gettorf für den Betrieb und die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde Gettorf 

 

   

 9. Antrag der SPD-Fraktion: Zentralisierung von Vereinen und Verbänden in einem 
Gebäude - hier: Machbarkeitsprüfung 

 

   

 10. Bezuschussung des Projektes der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gettorf "Meine Zeit 
mit Mozart" 

 

   

 11. Antrag der SPD-Fraktion: Anpassung der Richtlinie über die Gewährung von  
Zuschüssen bei Ferienfreizeiten der Gemeinde Gettorf vom 17.10.2008 

 

   

 12. Weihnachtsmarktkonzeption 2019  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte, Anfragen  

   

 2. Grundstückskaufpreise B-Plan 77 - Lindentor Süd -  

   

 3. Grunderwerbsangelegenheit  

   

 4. Grundsatzbeschluss über die Bereitstellung eines Grundstückes 
auf Erbbaupacht für den GTV 

 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 13.05.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 05.06.2019, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.05.2019  

   

 5. Antrag B90/Die Grünen v. 7.5.19;  Wechsel im Ausschuss für Verkehr,  
Bauwesen und Umwelt 

 

   

 6. Antrag der SPD-Fraktion: Wohnen für Hilfe - Kooperation zwischen Gettorf 
und dem Studentenwerk Kiel 

 

   

 7. Antrag der SPD-Fraktion: Zentralisierung von Vereinen und Verbänden in 
einem Gebäude - hier: Machbarkeitsprüfung 

 

   

 8. Beschluss über die Erklärung der Gemeinde zur Unterstützung der CHARTA 
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland 

 

   

 9. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 18.03.2019  zur Stärkung 
der Nachhaltigkeit und der biologischen Vielfalt einen Zehn-Punkte-Plan zu 
beschließen 

 

   

 10. Antrag der SPD-Fraktion: Anpassung der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuschüssen bei Ferienfreizeiten der Gemeinde Gettorf vom 17.10.2008 

 

   

 11. Weihnachtsmarktkonzeption 2019  

   

 12. Flächennutzung der Regenrückhaltebecken in der Gemeinde Gettorf  

   

 13. Dörpsmobil  

   

 14. Neufassung der Satzung der Gemeinde Gettorf für den Betrieb und die  
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der  
Gemeinde Gettorf 

 

   

 15. Antrag der SPD-Fraktion: Weiterführung Sportentwicklungsplan-Strategische 
Entscheidung 
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 16. Abwägungs-und Satzungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungs- 
planes Nr. 56 - Parkschule - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 17. Teilnahme am Modellprojekt Smart City in der KielRegion  

   

 18. Grundsatzbeschluss über die Bereitstellung eines Grundstückes auf Erbbau-
pacht für den GTV 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Grundstückskaufpreise B-Plan 77 - Lindentor Süd -  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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  Gemeinde Gettorf                  24214 Gettorf, 15.05.2019 
- Der Bürgermeister -                   Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

 
 
 

 
 

E i n l a d u n g  
zur Wahlversammlung der Gemeinde Gettorf 

zur Bildung eines Seniorenbeirats 
 

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren, 

 

im Rahmen einer Vollversammlung soll aus der Mitte der anwesenden wahlberechtigten Personen der 

Seniorenbeirat für die Gemeinde Gettorf gewählt werden, nachdem die erfolgreiche Wahlzeit des zweiten 

Seniorenbeirats sich dem Ende nähert. 

 

Zu dieser Wahlversammlung im Rahmen des Frühstücksforums möchte ich Sie ganz herzlich für 

Dienstag, den 18. Juni 2019, 10.00 Uhr 

Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 

einladen. 

 

Der Seniorenbeirat soll aus mindestens vier und höchstens zehn gewählten Mitgliedern bestehen. Wahl-

berechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die am Wahltag das 60. Lebensjahr 

vollendet haben, seit mindestens einem Monat mit Hauptwohnsitz in Gettorf gemeldet sind und nicht nach 

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Nicht wählbar sind Mitglieder der 

Gemeindevertretung, bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse, aktive Mitarbeiter der Amtsverwaltung sowie 

Mitglieder der geschäftsführenden Vorstände von Vereinen, Verbänden und Kirche sowie der Parteien auf 

Orts- und Kreisebene. 

 

Wahlvorschläge nehme ich bereits jetzt gerne entgegen. Interessierte und vorgeschlagene Kandidaten 

erhalten auf der Wahlversammlung Gelegenheit zu einer kurzen, persönlichen Vorstellung. Bitte zeigen 

Sie Interesse an der Mitarbeit im Seniorenbeirat und besuchen Sie die Seniorenversammlung. 

 

Eine schriftliche Einladung zu dieser Seniorenversammlung erhalten Sie in den nächsten Tagen per Post. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans-Ulrich Frank 

Bürgermeister 
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Seniorenbeirat der Gemeinde Gettorf 

 

Wahl des Seniorenbeirats im Sommer 2019 

 

Am 18. Juni 2019 findet die turnusgemäße Wahl des Seniorenbeirats der Gemeinde Gettorf statt. Wir, die 

Mitglieder des amtierenden Seniorenbeirats, bitten Sie ausdrücklich, an den Wahlen teilzunehmen. Oder 

besser noch: Sie kandidieren selbst! Die Aufgaben des Seniorenbeirats sind interessant und wichtig. 

 

Ihre Mitgliedschaft in einem Seniorenbeirat kann dazu beitragen, dass sich die Lebensverhältnisse älterer 

Menschen verbessern. Sie erhalten die Möglichkeit, sich für Erneuerungen vor Ort einzusetzen und sich 

mit anderen Beiräten auszutauschen, um anderswo bereits realisierte Vorhaben unseren Kommunalpoliti-

kern vorzuschlagen und um sie bei neuen Projekten beraten zu können. Ein Seniorenbeirat kann Politik 

und Verwaltung, wirtschaftliche und soziale Institutionen, aber auch die Seniorinnen und Senioren selbst 

an die Dringlichkeit einer altersgerechten Daseinsvorsorge erinnern und Verbesserungen vorschlagen. 

 

Der Gettorfer Seniorenbeirat hat beispielsweise erwirkt, dass für ältere Menschen ein vergünstigter Taxi-

dienst eingerichtet werden konnte, der gerade von der Gemeindevertretung verlängert wurde. Wir erstell-

ten eine hochinformative Broschüre für Gettorf und den Dänischen Wohld, die kostenlos an die Bürgerin-

nen und Bürger verteilt wurde. Auf Anregung des Seniorenbeirats lässt die Verwaltung ein Gutachten er-

stellen, in dem ermittelt werden soll, welcher Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum bis in das Jahr 

2030 besteht und wie sich der demografische Wandel auf unsere Gemeinde auswirken wird.  

 

Alle 2 Monate laden wir zu einem Forum mit Frühstück zu wichtigen Seniorenthemen in das Hotel „Stadt 

Hamburg“ ein. Unsere Sitzungen finden ebenfalls jeden zweiten Monat öffentlich im Amtsgebäude statt. 

Eine Anlaufstelle für ältere Menschen wurde eingerichtet, die inzwischen mit einer unbefristet beschäftig-

ten Mitarbeiterin besetzt werden konnte. Ende August jeden Jahres veranstalten wir eine Erlebniswoche 

für Seniorinnen und Senioren. Sie dient der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, dem 

Erfahrungsaustausch und zur Unterhaltung der Teilnehmer/innen. In diesem Jahr unter dem Motto: 

 

„Fit in´s Alter“ von Dienstag 27.08. bis Freitag 30.08.2019 

 

Der neu gewählte Seniorenbeirat wird selbstverständlich sein eigenes Profil entwickeln. Er kann Bewähr-

tes weiterführen und Neues entwickeln.  

Bitte nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Die Amtsperiode des Beirats beträgt 3 Jahre, eine Wiederwahl ist 

möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und vielleicht auf Ihr Mitwirken? 

 

Ihr Seniorenbeirat Gettorf 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
der vorhabenbezogenen 3. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – 

östlicher Teil – der Gemeinde Gettorf 
 

Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 27.03.2019 die vorhabenbezogene 3. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbegebiet Ost – Ravensberg – östlicher Teil – 
der Gemeinde Gettorf für das Gebiet 
 
Plangebiet südlich der inneren Erschließungsstraße Ravensberg, östlich der Haupterschließungsstraße 
Ravensberg/Landesstraße 44 (L 44), nördlich der Friedrichsorter Straße/Landesstraße 44 (L 44), (Grund-
stück Ravensberg 2),  
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die vorhabenbezogene 3. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 63 – Gewerbegebiet 
Ost – Ravensberg – östlicher Teil – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung sowie die in den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem Tage an in der Amtsverwaltung 
Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öffnungszei-
ten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich werden der   
Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de einge-
stellt und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher      
zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 14.05.2019 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Wahlbekanntmachung 
F E L M 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Felm  bildet einen Wahlbezirk. 
 

 
Der Wahlraum wird in  

Bezeichnung des Wahlraums 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 

 
eingerichtet. 

 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     101 
 
     
     
      
 

 
Felm 
 
 

 
Dörpshus in Felm  
Dorfstraße 56, 24244 Felm  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger  
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne    
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar  
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
G E T T O R F 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Gettorf   

 
ist in folgende 

Zahl 
 

3 
 

 
 Wahlbezirke eingeteilt: 

 
 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     201 
     202 
     203  
     
      
 

 
Gettorf 201 (siehe Anlage) 
Gettorf 202 (siehe Anlage) 
Gettorf 203 (siehe Anlage) 

 
Wahlraum 201 
Wahlraum 202 
Wahlraum 203 
 
Alle Wahlräume befinden sich in der 
Grundschule Gettorf  
Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf 
  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

Grundschule Gettorf,  Tüttendorfer Weg 2, 
24214 Gettorf  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger  
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne    
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar   
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 

 
 
  



Seite 20                                                                            Nr. 10/2019 

 

Einteilung Wahlbezirke Gemeinde Gettorf für die Europawahl 2019 

Wahlbezirk 201 Wahlbezirk 202 Wahlbezirk 203 

   

Ahornweg Alter Graben Am Bahnhof 

Am Bürgerpark Am Brook Am Sportplatz 

Am Wiesengrund Am Markt Amselstieg 

An der Gänsewiese An der Parkschule An der Rollschuhbahn 

Boskamp Bekstraße  Borghorster Weg 

Buchenweg Bergstraße Cläsrade 

Christianstraße  Birkenweg Eckernförder Chaussee 

Fasanenweg Bornsteiner Straße Eichkoppel 

Feldstraße Eichstraße Fischerstraße 

Grüner Kamp  Erlengrund Friedrichsorter Straße 

Hainweg Fliederweg Gartenstraße 

Hasselrott  Fuchsweg Hasenberg 

Horns Hof Heinrich-Jepsen-Straße Hasenweide 

Hüttenkoppel Herrenstraße Kieler Chaussee 

Kastanienweg Hochkamp Liebesallee 

Königsberger Platz  Hohe Straße Lindenhof 

Lindentor Jägerwinkel Ochsenweg 

Neu-Revensdorf Kirchhofsallee Ofeld 

Nierott  Kirchstraße Ravensberg 

Oldrott Meierhof Ravenshorst 

Ostlandstraße  Mühlenplatz Ringweg 

Sander Weg Mühlenstraße Sandberg 

Süderpark Niendamm Sandkuhle 

Süderstraße Parkallee Schwarzer Weg  

Weißdornweg Pastorengang Steenredder 

 
Rosenweg Steenrott 

 
Rotdornweg Steinkoppel 

 
Schulstraße Stohler Damm 

 
Silkendiek Triangel 

 
Spritzengang Zeisigweg 

 
Starkenbrook Ziegelei 

 
Tannenweg 

 

 
Teichstraße 

 

 
Tüttendorfer Weg 
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Wahlbekanntmachung 
L I N D A U 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Lindau 

 
ist in folgende 

Zahl 
 

2 
 

 

 
 Wahlbezirke eingeteilt: 

 
 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     301 
      
 
     302 
      
     
      
 

 
Lindau, Revensdorf 
 
 
Lindau, Großkönigsförde 

 
Santorini in Siegmunds Gasthof  
Königsförder Str. 2, 24214 Revensdorf 
 
Lindenkrug Stuhr 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 
  
 
  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger  
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie    
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne   
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar   
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
N E U D O R F – B O R N S T E I N 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Neudorf-Bornstein 

 
ist in folgende 

Zahl 
 

2 
 

 

 
 Wahlbezirke eingeteilt: 

 
 
 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     401 
      
 
     402 
      
     
      
 

 
Neudorf 
 
 
Bornstein 

 
Grundschule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf 
 
Feuerwehrgerätehaus Bornstein 
Bornsteiner Str. 29, 24214 Bornstein 
(nicht barrierefrei!) 
 
  

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger  
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme.  
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne    
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar  
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
N E U W I T T E N B E K 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Neuwittenbek bildet einen Wahlbezirk. 
 

 
Der Wahlraum wird in  

Bezeichnung des Wahlraums 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

 
eingerichtet. 

 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     501 
 
     
     
      
 

 
Neuwittenbek 
 

 
Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-
Halle                                           
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger   
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne   
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar   
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
O S D O R F  

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Osdorf bildet einen Wahlbezirk. 
 

 
Der Wahlraum wird in  

Bezeichnung des Wahlraums 
 

Grundschule Osdorf                                           
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 

 
eingerichtet. 

 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     601 
 
     
     
      
 

 
Osdorf 
 

 
Grundschule Osdorf                                           
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger   
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne   
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar   
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
S C H I N K E L 

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Schinkel bildet einen Wahlbezirk. 
 

 
Der Wahlraum wird in  

Bezeichnung des Wahlraums 
 

Schinkler Möhl, Mehrzweckraum               
Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 

 
eingerichtet. 

 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     701 
 
     
     
      
 

 
Schinkel 
 

 
Schinkler Möhl, Mehrzweckraum                                           
Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger   
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne    
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und   
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 
107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Wahlbekanntmachung 
T Ü T T E N D O R F  

 

 
1. 

 
Am 

Datum 
 

26.05.2019 

 
   findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 

2. Die Gemeinde Tüttendorf 

 
ist in folgende 

Zahl 
 

2 
 

 

 
 Wahlbezirke eingeteilt: 

 

Wahl- 
bezirk Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

 
     801 
      
 
     802 
      
     
      
 

 
Tüttendorf 
 
 
Blickstedt 

 
Alte Schule Tüttendorf 
Alte Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 
 
Gemeinschaftsraum Blickstedt 
Bundesstraße 2 c, 24214 Blickstedt 
 
  

 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 
vom 

Datum 
 

15.04.2019 

 
  bis 

Datum 
 

05.05.2019 

 
   zugestellt worden sind, sind  

 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 
 um  

Uhrzeit 
 

15.00 

 
   Uhr in 

Ort und Raum 

24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1,  
Verwaltungsgebäude, Sitzungssaal 3.OG  

 
zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger   
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie   
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.  
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht        
erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne    
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 

dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar   
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, 02.05.2019 
 

 
      

Die Gemeindebehörde 
 
 

Meins 
- Amtsdirektor - 
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Bekanntmachung 

Gemeinde Tüttendorf – Wahlbezirk Blickstedt 802 

 

ln diesem Wahlraum werden für wahlstatistische Auszählungen 

Stimmzettel, auf denen Geschlecht und Geburtsjahresgruppe ver-

merkt sind, verwendet. 
 

 

Das Verfahren ist in dem "Gesetz über die allgemeine und die 

repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundes-

tag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla-

ments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz- 

WStatG)" vom 21. Mai 1999 (BGBI. I S. 1023), geändert durch 

Artikel 1 a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBI. I S. 962),       

geregelt und zugelassen. 
 

 

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des 

Wahlgeheimnisses ausgeschlossen! 
 

 
 

Weitere Informationen im Internet: 

www.bundeswahlleiter.de 
 

  Europawahl 2019  

  Informationen für Wähler/-innen 

  Repräsentative Wahlstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Unterschr ift) 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Verordnung 2019 
 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

an Sonn- und Feiertagen  

 

 

Aufgrund von § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (LÖffZG) vom 29.11.2006 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 243) i. V. m. § 2 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Ladenöff-

nungszeitengesetz vom 30.11.2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 252) wird nach Vorlage gemäß § 55 Abs. 3 des 

Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) im Amtsausschuss des Amtes Dänischer Wohld für die Gemeinde 

Gettorf verordnet: 

 

§ 1 

Aus Anlass des „Rapsblütenfestes“ des Handels- und Gewerbevereins Gettorf am Sonntag, den 

19.05.2019,  dürfen Verkaufsstellen jeweils in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet sein. 

 

§ 2 

 

Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschrift des § 13 LÖffZG,  

die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhan-

del, des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten. 

 

§ 3 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 14 LÖffZG. 

  

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie tritt am 19.05.2019 um 24:00 Uhr 

außer Kraft.  

 

Gettorf, den 30.04.2019 

 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
als örtliche Ordnungsbehörde 

( S ) 
gez. Matthias Meins 
Amtsdirektor 
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Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 03.05.2019 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 18.04.2019 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 14.05.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

 
 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 
 
 
 
 

Gettorf 14.05.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Mietwohnungen 
 

Die Gemeinde Osdorf vermietet zum 01.08.2019 folgende Gemeindewohnung:  

 

 Waldenburger Straße 1 b, Obergeschoss links, 24251 Osdorf: 

4 Zimmer, Küche, Bad mit WC, Gäste-WC, 2 Flure, Loggia und Windfang.  

Die Wohnfläche beträgt  = 101,18 m².  

Zusätzlich gehören zur Wohnung ein Keller- und ein Bodenabstellraum.  

Die monatliche Grundmiete beträgt 578,75 Euro zuzüglich verbrauchsabhängiger Vorauszahlungen an 

Heiz- und Nebenkosten von monatlich 225,00 Euro, somit insgesamt 803,75 €. 

 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 25.05.2019 an das Amt Dänischer Wohld, z. Hd. 

Herrn Drews, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Telefonische Auskünfte erteilt Herr Drews unter der Rufnummer 04346/91-281. 

  

1 Jacke 
1 Brille 

3 Fahrräder 
1 Smartphone 
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Neuverpachtung gemeindlicher Flächen 

 

Die Gemeinde Lindau verpachtet zum 

 

1. September 2019 

 

die anliegend näher bezeichneten Flächen gegen Höchstgebot. Die bisherigen Pachtverträge laufen zum 

31.08.2019 aus. Die Dauer der künftigen Pachtverträge beträgt neun Jahre. 

 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

          

5 

 

127/5 

 

28.290 m² 

   

               Grünland 

 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

          

5 

 

289/126 

 

26.839 m² 

   

     Ackerland   /  Grünland 

 

Gemarkung Flur Flurstück Größe Bemerkungen 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

          

1 

 

21/3 

 

801 m² 

   

               Ackerland 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

 

1 

 

22/11 

 

19.855 m² 

 

               Ackerland 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

 

1 

 

29/20 

 

11.046 m² 

 

               Ackerland 

 

Gemarkung 

Revensdorf 

 

1 

 

45/6 

 

14.230 m² 

 

               Ackerland 

 

Die zu verpachtenden Flächen sind im anliegenden Lageplan rot markiert dargestellt. 

 

Ihr Pachtangebot reichen Sie bitte schriftlich bis zum 31.05.2019 an das Amt Dänischer Wohld,            

Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Nähere Auskünfte erteilt Herr Drews vom Amt Dänischer Wohld unter der Rufnummer 04346/91-281. 
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Stellenanzeigen 
 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Gettorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bauhof eine/n   

Gärtner/in 

der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (w/m/d) 

 

befristet für zwei Jahre. Eine Dauerbeschäftigung ist nicht ausgeschlossen.  

Der Tätigkeitsbereich umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: 
 

 Anlage, Pflege und Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen 

 Überwachung des Gesamtzustandes der zu betreuenden gemeindlichen Grünflächen 

 Baumkontrollen 

 Mitarbeit bei allen weiteren Arbeiten des Bauhofes  

 Winterdienst  
 

Wir erwarten: 

- Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau  

- Führerschein Klasse B/BE 

- Körperliche Belastbarkeit 

- Teamfähigkeit, Einsatzfreude, Flexibilität, Zuverlässigkeit 

- Eine aktive Mitgliedschaft bei der gemeindlichen Feuerwehr ist wünschenswert 

 

Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Anwendung. Das Ent-

gelt richtet sich nach Entgeltgruppe 5 TVöD. 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.   

Auskünfte zum Tätigkeitsbereich beantwortet der Bauhofleiter, Herr Wohsmann, Tel: 04346/600770. 

Fragen zum Arbeitsvertrag beantwortet Frau Schwauna, Tel.: 04346/91212. 

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 24.05.2019 an 

die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  

Gemeinde Gettorf  

 Der Bürgermeister 

 

***********  
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Das Amt Dänischer Wohld sucht ab sofort eine/n 

Mitarbeiter/in (m/w/d)  

für Aufgaben in der Flüchtlingshilfe   
 

im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. 

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen: 

 Ansprechpartner/in für die in der Flüchtlingshilfe Tätigen und Hilfesuchenden 

 Anleitung und Anhalten zur Reinlichkeit, Durchführung von Hygienebelehrungen in  

Gemeinschaftsunterkünften, Ausgabe von Reinigungsmaterialien 

 Überprüfung der Einhaltung der Hausordnung/Besuchszeiten  

 Augenmerk auf Besucher/innen der Gemeinschaftsunterkunft 

 Begleitung zu Ärzten im Bedarfsfall 

 

Gesucht wird ein/e selbständig arbeitende/r Mitarbeiter/in mit Organisationstalent, Durchsetzungs-

vermögen und kommunikative Fähigkeiten. Wünschenswert sind Fremdsprachenkenntnisse. 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 4 - 5 h – der Einsatz erfolgt bedarfsorientiert.  

Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen Frau Axmann-Bruckmüller, Tel.: 0172/4327182. 

Fragen zum Arbeitsvertrag beantwortet Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, 

Tel.: 04346/91212. 

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 24.05.2019 an das Amt 

Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-

fasst). 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 06.06.2019 
15.00 –  

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 04.06.2019 
18.00 – 

18.45 

Feuerwehrhaus 

Großkönigsförde 

Neudorf-Bornstein Claus Biehl Sprechstunden nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 87 90 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 03.06.2019 
15.00 – 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunden nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

 
 

 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 

 
 

 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an.  
Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag 
im Heimatmuseum, Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung 
durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten 
entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Rogge, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmel-
den. Bitte halten Sie für die Terminabsprache Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. Bei der An-
meldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

 

Die nächsten Beratungstermine sind am 05.06. und 03.07.2019. 

Gettorf, 14.05.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
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Das Café Courage fährt auswärts Kaffeetrinken 
 

Am 02.06.2019 
 

möchten wir mit Ihnen zum Kaffeetrinken in das Café Cupedia in Wulfshagen fahren. Wir hoffen natürlich 
auf viel Sonne, damit wir gemütlich im Freien sitzen können. Bei schlechtem Wetter haben wir selbstver-
ständlich einen trockenen und gemütlichen Platz im Inneren des Cafés. 
 

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 26.05.2019 bei Gudrun Ehmke, Mail:      
ehmke@hospiz-im-wohld.de oder Tel.: 04346/9943 verbindlich anmelden (bitte mit Namen und Telefon-
nummer). Auch sollte mitgeteilt werden, ob eine Mitfahrgelegenheit gewünscht wird.  
 

Es wird eine Kostenbeteiligung von 5 € erhoben. 
 

Abfahrt: Gettorf 14.30 Uhr, Büro in der Kieler Chaussee 2.  
 

Ihr Team vom Café Courage 
 
 

 
 
 

  Beratungsstelle Nord-Ost 
 im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4  24161 Altenholz 
Tel. 0431 / 32 10 40  Fax 0431 / 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de / Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten:  Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h 
 und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
Ihr PflegeStützpunkt 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 

Wir geben Antworten 

Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 

o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 

o Welche Anträge muss ich stellen? 

Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.  

mailto:ehmke@hospiz-im-wohld.de
mailto:info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de
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Veranstaltungen und Termine 

 in und von der Bücherei 

 

„Vorlesezeit“ in der  

Gemeindebücherei Gettorf 

für Kinder ab 4 Jahren 

 

Di, 04.06.19 um 16.30 Uhr 

Kamishibai 
„Lauf, kleiner Spatz“ + „Nur wir alle“ 

 

************************************************************************ 
 

 

 

 

 

 

Großer Bücherflohmarkt 
Pfingstmontag, 10.06.19 / Mühlenfest 

12.00 bis 16.00 Uhr 

Die Einnahmen kommen dem diesjährigen „Ferienlesecub“ zugute. 

 

Buchspenden nehmen werden ab dem 20.05.19 angenommen 

Wir freuen uns über: 

Romane, Krimis , Kinderbücher 

alles bitte gut erhalten und möglichst aus diesem Jahrtausend! :-) 

 
 
 

 
 
 
 

Flohmarkt in Gettorf 
 

Der nächste Flohmarkt im Zentrum von Gettorf findet statt am: 
 

Sonntag, 26. Mai 2019 

von 07:00 bis 17:00 Uhr 

 
Nähere Informationen und Standreservierung: 

Veranstaltungsservice Olaf Platner 
Haljalastr. 29, 24217 Schönberg 
o.platner@gmx.de 
0171-6282986 
 
  

mailto:o.platner@gmx.de
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„Gettorfer Tafel“ 
Ausgabestelle der Eckernförder Tafel 

 
Jeden Freitag findet zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die Ausgabe von Lebensmitteln statt. 

 
Ausgabestelle: Bauhof 
 Kieler Chaussee 31 
 24214 Gettorf 

 

 

 
 

 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn - Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 

 

 
 

 

Offener Kinder- und Jugendtreff Gettorf 
 

Jeden Dienstag für alle 10- bis 17-jährigen von 16.00 bis 19.00 Uhr 

AWO Wohnen, Leben und Arbeit GmbH 
Kieler Chaussee 14  
24214 Gettorf 
www.awo-gettorf.de  
info@awo-gettorf.de 

 
 

 
 
 

Sammelstellen für LED- und Energiesparlampen in Gettorf 

LED- und Energiesparlampen sind fachgerecht zu entsorgen. Dafür stehen bundesweit Wertstoffhöfe und 

Sammelstellen zur Verfügung, die Ihre alten LED- und Energiesparlampen kostenlos entgegennehmen. 

So werden Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwertet. 

Sammelstellen in Gettorf: 

Verbrauchermarkt Rossmann, Eichstraße 1 

Edeka, Ravensberg 2 

Werkmarkt - Dillenburg GmbH, Starkenbrook 1 

Sky, Süderstraße 4 

Liefern Sie die Altlampen bitte sauber, unverpackt und ungebündelt ab. 

 

 
  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
http://www.awo-gettorf.de/
mailto:info@awo-gettorf.de
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2019 

 

Im Juni kann man mit der Volkshochschule Gettorf die eigene Kreativität beim Kochen und in der 
Kunst ausleben: 

Am Dienstag, dem 04. Juni (17:30 – 21:30 Uhr) führt eine 
kulinarische Reise mit Anke Dettner-Schönfeld um das 
Mittelmeer: von spanischen Tapas über italienische Nudeln 
bis zu den griechischen Kochtöpfen, in die man bekanntlich 
schauen darf. Begegnen Sie südlicher Lebensart und 
genießen Sie in geselliger Runde mediterrane Speisen! 

An zwei Sonntagen (16. und 23. Juni, 10:00 – 14:00 Uhr) darf 
man der Kreativität dann malerisch Ausdruck verleihen: Farbe 
Formen – Experimentelles Malen mit der Künstlerin Rosita 
Sengpiehl. Die Auseinandersetzung mit dem Sichtbaren und 
die daraus resultierende Verwandlung in einem intuitiven 
Prozess unter Anwendung künstlerischer, alternativer 
Maltechniken stehen im Mittelpunkt dieses Kurses. Das 
Experimentieren mit Acryl- und Ölfarben und das Zeichnen 
werden auf unterschiedlichen Malgründen wie z.B. Papier und 
Leinwand erprobt. Neugier und Offenheit führen zum 
kreativen, angstfreien Umgang mit Farben und Materialien.  

Am Montag, dem 17. Juni (18:30 – 21:30 Uhr) stellt André 
Weidtkamp leckere, leichte Salate mit und ohne Fleisch und 
Kombinationen, die einem auf den ersten Blick nicht einfallen 
würden, vor. Einfach mal überraschen lassen und die Gäste 
mit besonderen Salaten faszinieren! 

 
Die Tabelle zeigt nur die Kurse und Veranstaltungen, in welchen noch Plätze frei sind! 

 

Start Wochentag Uhrzeit Termine Kurstitel Ort 

Juni 2019 

04.06. Dienstag 17:30 – 21:30 1 Essen & Trinken: Kulinarische Reise ans Mittelmeer IWS 

16.06. Sonntag 10:00 – 14:00 2 Kurs: Farbe Formen – Experimentelles Malen IWS 

17.06. Montag 18:30 – 21:30 1 Essen & Trinken: Salate IWS 

 
Veranstaltungsorte*: IWS Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
   * Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm! 

Auf der Seite <www.vhs-sh.net/vhs-gettorf> finden Sie eine nach Programmbereichen sortierte 
Kursübersicht, in der Sie auch nach Stichworten suchen und sich direkt online anmelden können. 

 
Das vhs-Büro (Kirchhofsallee 30) ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 
 

Ihre Leitung der Volkshochschule Gettorf 

 

 

Bodil Maria Busch  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 

 
 
 
 

 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

findet der Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
 

 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf. 
Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festge-
setzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtli-
chen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amts-
blatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 

 
 
 
 
 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
file://Rdatdw-fs2/daten/Texte/Schreibdienst/Dietrich/Amtsblatt/2010/Amtsblatt%2011%20-%2019.05.2010/poststelle@amtdw.landsh.de
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Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Altenholz für den Bereich 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Landeshauptstadt Kiel 

(Gewerbegebiet Lehmkaten, Teichkoppel 72, 24161 Altenholz) 
 
Öffnungszeiten:   Montag und Donnerstag   7.00 Uhr - 16.00 Uhr 
  Dienstag      7.00 Uhr - 18.00 Uhr  
 Mittwoch     geschlossen 
 Freitag      7.00 Uhr - 12.00 Uhr  

ACHTUNG:   Annahmeschluss ist jeweils 1 Stunde vor Ende der regulären  
  Öffnungszeiten!!! 
  Telefon: 0431 / 32 09 79 - 23 bis 26 und 30         Fax: 0431 / 32 09 79 22 
       

Weitere Zulassungsstellen des Kreises Rendsburg-Eckernförde: 

24768 Rendsburg, Kaiserstr. 8  (Tel.: 04331/ 202 – 644 bis 657) sowie 
24340 Eckernförde, Rendsburger Straße 109 (Tel.: 04351 / 6 66 76-0) 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag          8.00 Uhr - 12.00 Uhr 
   Dienstagnachmittag 14.00 Uhr - 17.30 Uhr 
  Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 

 
 
 

 
 
 
 

Terminkalender 

  M a i  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 15. 15.00 Kaffeenachmittag – DRK OV Schinkel und  Besuch des Whisky-Museums (s. Aushang) 

Donnerstag, 16. 19.30 
CDU Infoveranstaltung zum Kanalausbau 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Freitag, 17. 15.30 
IKJ – Aktion „Raketenbauen“ 
Bolzplatz, Bornstein 

Samstag, 18. 14.00 – 18.00 
Schützen – Schießen für jedermann – SV Felm 
Vereinsheim, Felm 

Samstag, 18. 10.00 – 17.00 
Flohmarkt Seniorenbeirat Neuwittenbek 
Schule, Neuwittenbek 

Samstag, 18.  
Schulfest / Vogelschießen 
Schule, Schinkel 

Dienstag, 21. 16.00 – 19.00 
Jugendtreff im AWO-Familienzentrum 
Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 21. 19.30 
Kirchengemeinde Gettorf – Kirchengemeinderatssitzung 
Pastorat I, Gettorf 

Donnerstag, 23. 14.30 
DRK OV Felm – Fahrradtour für jedermann 
Gerätehaus, Felm 

Donnerstag, 23. 15.00 
DRK OV Felm – Kaffeenachmittag 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Freitag, 24. 19.00 
KK Er und Sie-Schießen – Sportschützen OSV 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 25. 15.00 
Schützenfest – Schützenverein Revensdorf 
Schützenheim, Revensdorf 

  



Seite 48                                                                            Nr. 10/2019 

 

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Samstag, 25. -  
Sonntag 26. 

jeweils ab 
07.00 

Reitturnier – Reiterverein für Osdorf u.U. 
Hof Kruse, Gildeweg 37, Osdorf 

Montag, 27. - 
Dienstag, 28. 

ganztags 
Schulentwicklungstage – Dorf-Rallye 
Schule, Felm  

Dienstag, 28. 16.00 – 19.00 
Jugendtreff im AWO-Familienzentrum 
Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 29. 15.00 
DRK OV Osdorf – Nachmittag für Jung und Alt 
Gemeindehaus, Osdorf 

Mittwoch, 29. 20.00 
Gildeversammlung – Knochenbruchgilde 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Donnerstag, 30. 10.00 
Fahrradfahrt – FF Rathmannsdorf-Felmerholz 
Treffpunkt: Alte Schule, Felmerholz 

Donnerstag, 30. 11.00 
Open Air-Gottesdienst zu Himmelfahrt 
Neuwittenbek 

Donnerstag, 30. 07.00 
Reitertag – Rony Reit- und Fahrverein Borghorsterhütten 
Gut Borghorst 

  J u n i  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Das für den 1. und 2. Juni geplante Sommerfest der TSV Floorballsparte Neuwittenbek wurde wegen Sperrung der Halle 

abgesagt. 

Montag, 03. 09.00 – 11.00 
ELTERN-TREFF für Groß-/Eltern mit Kindern/Enkeln von 0 – 6 Jahren 
AWO-Familienzentrum 
Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 05. 18.30 
Spinntreff  
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Mittwoch, 05. 14.30 
Spielenachmittag – DRK OV Schinkel 
Feuerwehr, Schinkel 

Donnerstag, 06. 14.30 
DRK OV Felm  – Fahrradtour für jedermann 
Gerätehaus, Felm 

Donnerstag, 06. 15.00 – 18.00 
Generationencafè 
Beratungs- und Gesundheitszentrum , Eichkoppel 2 a, Gettorf 

Donnerstag, 06. 15.30 
Schreibwerkstatt „GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 07. 15.00 
Sommerfest der Privatschule – Verein zur Förderung d. Schulstandortes 
Schule, Neudorf 

Samstag, 08.  
DRK OV Revensdorf– Vogelschießen  
10.00 Uhr Spiele Bolzer 
14.00 Uhr Umzug, Revensdorf 

Samstag, 08. 14.00 
Sportabzeichenabnahme 
Sportplatz Klaus-Stein-Halle, Neuwittenbek 

Samstag, 08. 19.00 
Bingo Freundeskreis 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

 


